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1. unterstreicht die Verpflichtung der Mitgliedstaa-
ten, gegen die von unerlaubten Vermittlungstätigkeiten aus-
gehende Bedrohung vorzugehen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, die einschlägigen
internationalen Verträge, Übereinkünfte und Resolutionen
zur Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermittlungstä-
tigkeiten vollständig umzusetzen, und nimmt Kenntnis von
den Empfehlungen im Bericht der Gruppe von Regierungs-
sachverständigen227;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete inner-
staatliche Rechtsvorschriften und/oder Maßnahmen einzu-
führen, um unerlaubte Vermittlungsgeschäfte mit konventio-
nellen Waffen sowie mit Materialien, Geräten und Technolo-
gien, die zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
und ihren Trägersystemen beitragen könnten, auf eine mit
dem Völkerrecht vereinbare Weise zu verhüten und zu be-
kämpfen;

4. erkennt an, dass einzelstaatliche Anstrengungen
zur Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermittlungstä-
tigkeiten durch entsprechende Anstrengungen auf regionaler
und subregionaler Ebene verstärkt werden können;

5. betont, wie wichtig internationale Zusammenar-
beit und Hilfe, Kapazitätsaufbau und Informationsaustausch
bei der Verhütung und Bekämpfung unerlaubter Vermitt-
lungstätigkeiten sind;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei der Ausarbei-
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Kernwaffen freien Welt durch die vollständige Beseitigung
der Kernwaffen,

eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen230 eingegangenen feierlichen
Verpflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere in redli-
cher Absicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur
baldigen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nu-
klearen Abrüstung zu führen,

unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der nuklea-
ren Nichtverbreitung und Abrüstung, die auf der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen verabschiedet wurden231
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1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflich-
tung umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Ver-
handlungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines
Kernwaffenübereinkommens führen, das die Entwicklung,
Herstellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weiterga-
be, Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaf-
fen verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vor-
sieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie im
Hinblick auf die Durchführung dieser Resolution und die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt „Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/77

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)242.

65/77. Studie der Vereinten Nationen zur
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom
20. November 2000, 57/60 vom 22. November 2002, 59/93
vom 3. Dezember 2004, 61/73 vom 6. Dezember 2006 und
63/70 vom 2. Dezember 2008,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung243, in dem er
über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung244 Bericht erstattete,

in Anerkennung der Nützlichkeit der der Abrüstungs-
und Nichtverbreitungserziehung gewidmeten Website „Dis-
armament Education: Resources for Learning“ (Abrüstungs-
erziehung: pädagogische Ressourcen)245, es begrüßend, dassdie Veröffentlichung des Sekretariats-Büros für Abrüstungs-

fragen Disarmament: A Basic Guide (Abrüstung: eine Ein-tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen, mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und242242




